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Ein großes Dankeschön an Euch 

 

Liebe Fahrtenleiterinnen und Fahrtenleiter,  

in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie alles auf den Kopf gestellt. Wir mussten und müssen auch  aktuell 

wieder mit sehr vielen Einschränkungen leben. Nicht wenige Veranstaltungen und Pläne sind verschoben 

oder sogar abgesagt worden, darunter auch einige Wanderfahrten. Selbstverständlich hat die Gesundheit 

aller Vorrang und doch schmerzt es die Ruderseele, wenn wir unserem Sport nicht nachgehen können und 

wir auf unsere gemeinsamen Reisen verzichten müssen. 

In jede Wanderfahrt investiert Ihr viel Zeit und Herzblut - von der Idee über die Planung, von der 

Durchführung bis zum Abschied der Teilnehmer. Und wenn es auch in diesem Jahr oft „nur“ bei der 

Planung geblieben ist, möchte ich Euch für Euer Engagement danken. Mit Eurer ehrenamtlichen Tätigkeit 

leistet Ihr einen wichtigen Beitrag und ermöglicht erfahrenen als auch neuen Ruderkameraden*innen 

schöne Momente in gleichgesinnter, fröhlicher Gesellschaft auf dem Wasser. 

Und auch, wenn die Zeit gerade unsicher ist, so ist es mir doch wichtig, dass wir positiv in die Zukunft 

schauen und an unseren Ideen und Plänen festhalten. Deshalb meine große Bitte an Euch, zu überlegen, 

auch in 2021 wieder eine oder mehrere Fahrten anzubieten. Über die Homepage des DRV 

https://www.rudern.de/breitensport/meldung-wanderfahrt ist die Meldung einer solchen Fahrt ganz 

einfach. Wenn Hilfe benötigt wird bzw. Fragen aller Art bestehen, so stehe ich selbstverständlich zur 

Verfügung.  

Für das 55. WRT haben wir mit der Saarbrücker Rudergesellschaft Undine e.V. einen neuen Termin 

gefunden: 10.-12. September 2021. Haltet Euch gern über www.rudern.de/wrt2021 auf dem Laufenden. 

Ich wünsche Euch eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest. Bleibt bitte gesund! 

 

Mit rudersportlichen Grüßen  

 

Rainer Engelmann 

mailto:rainer.engelmann@rudern.de
https://www.rudern.de/breitensport/meldung-wanderfahrt
https://www.srg-undine.de/
http://www.rudern.de/wrt2021
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Standards für DRV- Verbandswanderfahrten und für Gemeinschaftswanderfahrten im DRV 

 

 

Prämisse 

• Jeder Veranstalter/Ausrichter einer Wanderfahrt kann eine Wanderfahrt grundsätzlich 

gestalten, wie er möchte. Entsprechende Fahrtenausschreibungen sollen jedoch Klarheit 

darüber geben. 

 

Transparenz 

• Transparenz bei den Teilnehmergebühren (Mitglieder des Vereins, Gäste, Jugendliche u. ä.) 

bereits in der Ausschreibung 

• Transparenz in einer nachvollziehbaren Abrechnung nach der Wanderfahrt  

(inkl. Rückzahlungen/Nachzahlungen).  

Alternativ: Festpreis für eine Wanderfahrt mit definierten Leistungen, dann jedoch keine 

Nachforderung möglich 

• Genaue Bezeichnung des Veranstalters/Ausrichters 

 

Sicherheit 

• Grundsätzlich sind die allgemein üblichen Sicherheitsstandards eizuhalten, insbesondere sind 

die örtlichen rechtlichen Regelungen einzuhalten 

• Für alle großen Risiken (Fahrzeuge, Anhänger, Boote) ist bzw. wird eine Kasko- bzw. 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Eine Kostenbeteiligung der Teilnehmer ist allenfalls im 

Rahmen einer überschaubaren Selbstbeteiligung möglich. 

Alternative: In der Ausschreibung wird ausdrücklich erwähnt, dass Schäden an Fahrzeugen, 

Anhängern, Booten und Material in voller Höhe auf alle Teilnehmer der Wanderfahrt umgelegt 

werden. Dieses kann dann im Einzelfall mehrere € 10.000 sein. 

 


